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Kirchgemeindeversammlung 

Sonntag, 10. Dezember 2023, 11.00 Uhr  

im Anschluss an den Gottesdienst  

 
Die Stimmberechtigten der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Oberglatt sowie 
Gäste sind herzlich zu dieser Kirchgemeindeversammlung eingeladen. 
 
 
Traktanden: 1. Genehmigung des Voranschlages 2024 und Festsetzung 

     des Steuerfusses 2024 

 2. Anfragen gemäss §17 des Gemeindegesetzes 

 3. Aussprache über das kirchliche Leben  

 
 
Die Akten liegen ab Donnerstag, 09. November 2023 in der Gemeindeverwaltung zur 
Einsicht auf. Anfragen von allgemeinem Interesse im Sinne von §17 des 
Gemeindegesetzes sind schriftlich und von der Fragestellerin, vom Fragesteller 
unterzeichnet der Kirchenpflege einzureichen. Sie werden, sofern diese bis spätestens 
10 Arbeitstage vor der Kirchgemeindeversammlung eingereicht werden, durch die 
Kirchenpflege bis spätestens einen Tag vor der Kirchgemeindeversammlung schriftlich 
beantwortet. An der Kirchgemeindeversammlung werden die Anfrage und die Antwort 
bekannt gegeben. Stimmberechtigt sind alle in Oberglatt wohnhaften Mitglieder der 
Evangelisch-reformierten Landeskirche, die das 16. Altersjahr vollendet haben und die 
weiteren Voraussetzungen erfüllen. Mitglieder ausländischer Staatsangehörigkeit sind 
stimmberechtigt, wenn sie über eine Bewilligung B, C oder Ci verfügen. 
 
 
 
Oberglatt, im Oktober 2023          Kirchenpflege der Evangelisch-reformierten                      
                                                                      Kirchgemeinde Oberglatt 
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Anfragen 

 
Anfragen von allgemeinem Interesse im Sinne von § 17 des Gemeindegesetzes sind 

schriftlich und von der Fragestellerin, vom Fragesteller unterzeichnet der Kirchenpflege 

einzureichen. Sie werden, sofern diese bis spätestens 10 Arbeitstage vor der 

Kirchgemeindeversammlung eingereicht werden, durch die Kirchenpflege bis spätestens 

einen Tag vor der Kirchgemeindeversammlung schriftlich beantwortet. An der 

Kirchgemeindeversammlung werden die Anfrage und die Antwort bekannt gegeben.  Die 

anfragende Person kann zur Antwort mündlich Stellung nehmen. Die Versammlung 

kann beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet. 

 
 

Protokoll  

 
Das Begehren um Berichtigung des Protokolls ist in Form der Aufsichtsbeschwerde bei der 

Bezirkskirchenpflege Dielsdorf, Herr Eberhard Walther, Neuwiesstrasse 7, 8113 Boppelsen, 

einzureichen. 

 

 
Rechtsmittelbelehrung 

 
Gegen diese Beschlüsse kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen 

Rechte und ihre Ausübung binnen 5 Tagen und wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder 

ungenügender Feststellung des Sachverhalts oder wegen Unangemessenheit innert 30 

Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs bei der 

Bezirkskirchenpflege Dielsdorf, Herr Eberhard Walther, Neuwiesstrasse 7, 8113 Boppelsen 

erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. 

Sie ist in genügender Anzahl für die Rechtsmittelinstanz und die Vorinstanz beizulegen. Der 

angefochtene Beschluss ist beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die angerufenen 

Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. Das 

Rekursverfahren in Stimmrechtssachen ist kostenlos. Im Übrigen hat die unterliegende 

Partei die Kosten des Rekursverfahrens zu tragen. 

Gegen die Beschlüsse der Kirchgemeindeversammlung kann wegen Verletzung von 

Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung binnen 5 Tagen, von der 

Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs bei der Bezirkskirchenpflege 

Dielsdorf, Herr Eberhard Walther, Neuwiesstrasse 7, 8113 Boppelsen, erhoben 

werden. 

 

Personen, die an der Versammlung teilgenommen haben, können einen Rekurs 

wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung nur 

erheben werden, wenn sie die Verletzung schon in der Versammlung gerügt haben. 
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Traktandum 1   

 

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Oberglatt Antrag Kirchenpflege 
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       Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde, Rümlangstrasse 5, 8154 Oberglatt 
       Tel. 044 850 20 15, sekretariat@kircheoberglatt.ch, www.kircheoberglatt.ch 

 


